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LG Bochum zur Unzulässigkeit einer Werbeaussage  
zu einer Müdigkeitsverringerung auf einer Müsliverpackung

Mit Urteil vom 06.12.2023, Az. I-13 
O 51/23, hat das LG Bochum ent-
schieden, dass die Aussage "Die-
ses Müsli enthält Magnesium, das 
zur Verringerung von Müdigkeit 
und Ermüdung beiträgt." auf einer 
Müsliverpackung des Herstellers 
Dr. August Oetker Nahrungsmittel 
KG unzulässig ist. Es gab damit einer 
Klage des Verbraucherzentrale Bun-
desverband e.V. statt, der die Aussage 
mit der Argumentation angegriffen 
hatte, dass diese gegen die Health-
Claims-Verordnung der EU verstößt.

I. Sachverhalt
Die Beklagte vertreibt als Lebensmit-
telunternehmen u. a. auch Müslis. Auf 
der Verpackung des von ihr angebo-
tenen "Vitalis Knusper-Müsli Schoko" 
befand sich folgender Hinweis:
"Dieses Vitalis-Müsli enthält Magnesi-
um, das zur Verringerung von Müdig-
keit und Ermüdung beiträgt."
Zusätzlich befand sich folgende Aus-
sage auf der Verpackung:
"Starte im Rahmen einer magnesium-
haltigen Ernährung mit diesem Müsli 
in den Tag und achte gleichzeitig auf 
eine abwechslungsreiche und ausge-
wogene Ernährung und gesunde Le-
bensweise."
Die Nährwerttabelle auf der Verpa-
ckung war in zwei Spalten geglie-
dert, die überschrieben waren mit: 
"100 g enthalten" und "1 Portion = 
40 g Müsli". Als Magnesiumgehalt 
wies die Tabelle in der ersten Spal-
te (100 g) 70,7 mg (19 %) und in der 
zweiten Spalte (1 Portion = 40 g Müs-
li) 28,3 mg (8 %) aus.
Der hinter den Angaben befindliche 
Sternchenhinweis wurde wie folgt er-
läutert: "Prozent der Referenzmenge 
für die tägliche Zufuhr".

Der Kläger sah hierin einen Verstoß 
gegen die Health-Claims-Verordnung 
der EU. Denn aus der Nährwertta-
belle auf der Verpackung ging her-
vor, dass eine 40-Gramm-Portion die 
Menge von 28,3 Milligramm Magne-
sium enthält, was nur acht Prozent 
der empfohlenen Tageszufuhr ent-
spreche. Diese Portionsmenge reiche 
jedoch nicht aus, um die gewünschte 
Wirkung zu erzielen. Er mahnte die 
Beklagte deshalb mit Schreiben vom 
10.1.2023 ab und forderte sie zur Ab-
gabe einer strafbewehrten Unterlas-
sungserklärung sowie zur Erstattung 
von Aufwendungen für die Abmah-
nung auf.
Da die Beklagte die geforderte Un-
terlassungserklärung nicht abgab, er-
hob der Kläger schließlich Klage vor 
dem LG Bochum.
Im Termin zur mündlichen Verhand-
lung trug die Beklagte ergänzend 
vor, dass sie bei dem betreffenden 
Müsli ca. 20 % weniger Magnesium 
deklariert habe, als tatsächlich darin 
enthalten sei. Tatsächlich werde mit 
63,6 g des Knusper-Müslis die tägli-
che Referenzmenge an Magnesium 
erreicht.

II. Entscheidung des LG Bochum
Das LG Bochum gab der Klage des 
Verbraucherzentrale Bundesver-
band e.V. statt und verurteilte die Dr. 
August Oetker Nahrungsmittel KG 
antragsgemäß zur Unterlassung der 
streitgegenständlichen Werbung.
Dem Kläger stehe ein Unterlassungs-
anspruch aus § 8 UWG zu. Durch die 
auf der Verpackung enthaltenen Hin-
weise verstoße die Beklagte gegen 
Art. 10 Abs. 1 LGVO und handle somit 
wettbewerbswidrig ...               >>> S. 2
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>>> ... i. S. d. § 3, 3a UWG.
Gemäß Art. 10 der LGVO sind gesundheitsbezogene 
Angaben verboten, sofern sie nicht den allgemeinen 
Anforderungen und den speziellen Anforderungen 
der Verordnung entsprechen, gemäß der Verordnung 
zugelassen und in die Liste der zugelassenen Angaben 
gem. Art. 13 aufgenommen sind.
Der streitgegenständliche Hinweis stelle eine gesund-
heitsbezogene Angabe im Sinne des Art. 2 Nr. 5 LGVO 
dar. Es werde zum Ausdruck gebracht, dass ein Zusam-
menhang zwischen dem Knusper-Müsli und dem da-
rin enthaltenen Magnesium und der Gesundheit be-
steht. Gemäß Art. 5 Abs. 1 b LGVO sei die Verwendung 
nährwert- und gesundheitsbezogener Angaben nur 
zulässig, wenn der Nährstoff oder die andere Substanz, 
für die die Angabe gemacht wird, im Endprodukt in 
einer gemäß dem Gemeinschaftsrecht signifikanten 
Menge oder, wo einschlägige Bestimmungen nicht be-
stehen, in einer Menge vorhanden sind, die nach all-
gemein anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen geeignet ist, die behauptete ernährungsbezogene 
Wirkung oder physiologische Wirkung zu erzielen.

Die Verordnung Nr. 432/2023 regelt in Art. 1 Abs. 2, 
dass die in Abs. 1 genannten gesundheitsbezogenen 
Angaben gemäß Art. 13 Abs. 3 der LGVO nur gemäß 
den im Anhang genannten Bedingungen gemacht 
werden dürfen. Im Anhang ist geregelt, dass die Aussa-
ge "Magnesium trägt zur Verringerung von Müdigkeit 
und Ermüdung bei" nur für Lebensmittel verwendet 
werden darf, die die Mindestanforderungen an eine 
Magnesium-Quelle gemäß den im Anhang der LGVO 
aufgeführten Angaben erfüllen. Die von der Beklagten 
auf der Verpackung des Knusper-Schoko-Müslis ver-
wendeten Aussagen wären daher nur dann zulässig, 
wenn die Menge des Knusper-Schoko-Müslis, deren 
Verzehr vernünftigerweise erwartete werden kann, 
15 % der Referenzmenge an Magnesium enthält. Dies 
sei aber nicht der Fall. (...)
• www.it-recht-kanzlei.de
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Unter Hinweis auf § 80 UrhG, § 9 UWG (Österreich) sowie 
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Die geplante europäische "Super League" muss sich 
aufgrund einer Entscheidung des EUIPO umbenen-
nen. Die Klage dänischer Vereine führte dazu, dass 
die Bezeichnung "Super League" aufgrund der bereits 
existierenden "Superliga" in Dänemark nicht verwen-
det werden darf.
Der Traum von einer europäischen Super League stößt 
von Beginn an auf große Hürden – dieses Mal meint es 
das Markenrecht nicht gut mit ihr. Die Super League, eine 
geplante Spielklasse für die größten, mächtigsten und 
reichsten Vereine in Europa, musste nun eine aufsehener-
regende Niederlage einstecken.

"Super League" – der dänischen Superliga zu ähnlich
Das EU-Markenamt (EUIPO) hat die Registrierung des Na-
mens "Super League" für die neue europäische Liga abge-
lehnt. Da es in Dänemark bereits die Superliga gebe, dürfe 
sich die umstrittene europäische Super League nicht so 
nennen. Damit wird es die Super League künftig nicht ge-
ben – jedenfalls nicht unter diesem Namen.
Die European Super League Company S.L. hatte versucht, 
ihre Marke in der EU registrieren zu lassen, aber die dä-
nische Superligaen A/S, wie sie richtig heißt, war der An-
sicht, dass dies eine Verletzung der Marke SUPERLIGA 
wäre, die sich im gemeinsamen Besitz der dänischen 
Klubs befindet. Daher müsse es der geplanten "Super 
League" verwehrt werden, diesen Namen als Marke inner-
halb der EU registrieren zu können.

"Super League"  
muss neuen Namen finden

Das EUIPO hat der Klage der dänischen Vereine nun 
 stattgegeben, weil der Name "Super League" als "kon-
zeptionell identisch" zur Bezeichnung der dänischen Su-
perliga angesehen werden würde. Die Verwendung des 
Namens für die neue Liga könne den Wert und die Iden-
tität der Marke der dänischen Liga beeinträchtigen, in die 
bereits seit Jahren Entwicklung und Marketing investiert 
worden sei.
Für die Initiatoren der Super League bedeutet dies nun 
weitere Arbeit, nicht nur in Bezug auf das Konzept ihrer 
Liga, sondern auch bei der Suche nach einem neuen, ein-
zigartigen Namen.

EuGH entschied zur Super League bereits 2023
Die Initiative zur Gründung der Super League, angeführt 
von Klubs wie Real Madrid, FC Barcelona und Juventus Tu-
rin, zielt darauf ab, eine konkurrenzfähige Alternative zu 
etablierten europäischen Fußballstrukturen aufzuziehen, 
insbesondere gegen die UEFA, Europas Fußball-Union 
und gegen die Champions League. Trotz anfänglicher Un-
terstützung von zwölf Topvereinen erfuhr das Vorhaben 
erheblichen Gegenwind von Fans, Politik sowie der UEFA 
selbst, was zum Rückzug vieler Klubs führte. Real Madrid 
versucht dennoch weiterhin, die Pläne voranzutreiben.
Erst kürzlich gab es in Madrid eine mündliche Verhand-
lung zur Klage gegen das Monopol der großen Fußball-
verbände. Bereits Ende 2023 hatte der Europäische Ge-
richtshof entschieden, dass UEFA und FIFA die Gründung 
der Super League nicht unterbinden dürften. Begründet 
wurde die Entscheidung damit, dass die UEFA und FIFA 
ihre marktbeherrschende Stellung missbrauchen, indem 
sie für neue Wettbewerbe ihre Genehmigung vorausset-
zen. Zudem beschränken diese Regeln den Wettbewerb 
in der EU (Urt. v. 15.12.2022, Rechtssache C-333/21). Aller-
dings wurde damit nicht beantwortet, ob es eine Super 
League geben wird, denn der EUGH sagte auch, dass die 
Wettbewerbseinschränkung durch die großen Verbände 
nicht zwangsläufig die Genehmigung der Super League 
bedeuten würde.
• www.wbs.legal
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